
Anmeldeformular für Gruppen, Schulklassen etc. 
Ihr könnt dieses Formular bereits vorab ausfüllen. So spart ihr Wartezeiten im Kle erwald. Bi e bringt es 

wenn Ihr zum Kle ern kommt mit und gebt es an der Kasse ab. 

Kenntnisnahme und Zus mmung zu den Allgemeinen Geschä sbedingungen (umsei g) 

Kle erwald Gera und Kle erwald Werdau. 

Betreiber: Kle erwald Gera 

Chris an Wanzek 

Altenburger Str. 32a 

04552 Borna 

Mit der Unterschri  der Veranstalter, Verantwortlichen, Erziehungsberech gten etc. bestä gt er sowie die o.g. Personen die umsei g 

genannten Allgemeinen Geschä sbedingungen zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Bei minderjährigen Teilnehmern, 

versichert der Verantwortliche die Erlaubnis der Eltern zur Teilnahme eingeholt zu haben. Bei Verstößen und den daraus 

resul erenden Folgen, übernimmt der Betreiber keine Ha ung.

Ort, Datum:  ………………….. Unterschri : ……………………………………….. 

Name, Anschri  des 

Veranstalters 

Verantwortlichen 

Erziehungsberech gten: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Name, Vorname. Geburtsdatum Alter 

1._________________________________ ___________________________ __________ 

2._________________________________ ___________________________ __________ 

3._________________________________ ___________________________ __________ 

4._________________________________ ___________________________ __________ 

5._________________________________ ___________________________ __________ 

6._________________________________ ___________________________ __________ 

7._________________________________ ___________________________ __________ 

8._________________________________ ___________________________ __________ 

9._________________________________ ___________________________ __________ 

10.________________________________ ___________________________ __________ 

11.________________________________ ___________________________ __________ 

12.________________________________ ___________________________ __________ 

13.________________________________ ___________________________ __________ 

14.________________________________ ___________________________ __________ 

15.________________________________ ___________________________ __________ 

16.________________________________ ___________________________ __________ 

17.________________________________ ___________________________ __________ 

18.________________________________ ___________________________ __________ 

19.________________________________ ___________________________ __________ 

20.________________________________ ___________________________ __________ 

21.________________________________ ___________________________ __________ 

22.________________________________ ___________________________ __________ 

23.________________________________ ___________________________ __________ 

24.________________________________ ___________________________ __________ 

25.________________________________ ___________________________ __________ 



Allgemeine Geschä sbedingungen Kle erwald Gera und Kle erwald Werdau 
Betreiber: Chris an Wanzek, Altenburger Str. 32a, 04552 Borna 
1. AGB: 
Jeder Teilnehmer muss diese Benutzerregeln vor Benutzung des Kle erwaldes zur Kenntnis nehmen und bestä gt dies mit seiner Unterschri  auf dem Anmeldeformular. Bei minderjährigen Teilneh-
mern muss der Sorgeberech gte bzw. Aufsichtsverpflichtete mindestens 18-jährige Begleiter diesen die Benutzerregeln erklären und bestä gt mit seiner Unterschri  die Erlaubnis zum Kle ern des 
Minderjährigen. Grundsätzlich kle ert jeder Besucher allein verantwortlich, Minderjährige Kle ern in Verantwortung von Sorgeberech gten / Aufsichtsverpflichteten. 
2. Körperliche Verfassung, Altersmindestgrenzen, Mindestgrößen: 
Mindestgröße 1,10m, Mindestalter 5 Jahre 
Die für die einzelnen Parcours geltenden weiteren Mindestgrößen und -alter sind aus den jeweiligen Hinweistafeln vor Ort oder auf der Website ersichtlich. 
Bei einem Körpergewicht über 120kg bzw. wenn der sichere Sitz des Sicherheitsgurtes nicht gewährleistet ist, kann am Kle ern nicht teilgenommen werden. Personen, die unter Drogen stehen oder 
alkoholisiert sind, sind vom Kle ern ausgeschlossen. 
3. Ha ungsbegrenzung: 
Der Betreiber ha et nicht für Unfälle, die durch Nichteinhaltung der Benutzerregeln, falsche Angaben oder bei panischen Anfällen eines oder mehrerer Teilnehmer verursacht werden. Während des 
Kle erns sind Körperschmuck, Hörgeräte, Brillen und dergleichen abzulegen. Sind Sehhilfen und Hörhilfen notwendig, übernimmt der Betreiber jedoch keine Ha ung bei Verlust oder Beschädigung. 
Für Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von mitgebrachten Gegenständen wird keine Ha ung übernommen, auch nicht wenn diese Gegenstände in die Obhut des Personals gegeben 
werden. Grundsätzlich ha et der Betreiber im Rahmen der gesetzlichen Bes mmungen. 
4. Minderjährige Kle erwaldbesucher 
Kinder von 5 Jahren müssen von einem Sorgeberech gten bzw. Aufsichtsverpflichteten beim Kle ern direkt begleitet werden. Er trägt dann auch Sorge dafür, dass das kle ernde Kind die Handha-
bung der Sicherheitstechnik beherrscht. 
Kinder von 6-8 Jahren müssen von einem Sorgeberech gten bzw. Aufsichtsverpflichteten beim Kle ern direkt begleitet oder vom Boden aus begleitet und beobachtet werden. In jedem Fall muss der 
volljährige Sorgeberech gte / Aufsichtsverpflichtete an der theore schen Sicherheitseinweisung teilnehmen. Er trägt dann auch Sorge dafür, dass das kle ernde Kind die Handhabung der Sicher-
heitstechnik beherrscht. 
Kinder von 9-13 Jahren dürfen allein Kle ern, jedoch muss sich der volljährige Sorgeberech gte / Aufsichtsverpflichtete in unmi elbarer Nähe au alten. 
Jugendliche ab 14 Jahren dürfen ohne Begleitung kle ern, müssen jedoch die Einverständniserklärung des Sorgeberech gten vorlegen. Diese erhalten Sie beim Personal vor Ort oder als Download 
von dieser Website. 
Minderjährige Gruppen / Schulklassen dürfen die Kle eranlagen nutzen, wenn die aufsichtsverpflichtete Person (z.B. Lehrer) die Belehrung der zuvor genannten AGB vorgelesen hat und dies durch 
ihre Unterschri  bestä gt. Die Aufsicht vom Boden aus ist durch den Aufsichtsverpflichteten sicher zustellen. 
5. Sicherheitseinweisung 
Jeder Teilnehmer muss vor dem Begehen des Kle erparks an der Sicherheitseinweisung teilnehmen. Teilnehmer, die sich nach der Sicherheitseinweisung nicht in der Lage fühlen, die vorgeschriebe-
ne sicherheitstechnische Handhabung zur Selbstsicherung korrekt auszuführen, müssen auf die Teilnahme am Kle erpark verzichten. In diesem Fall wird das Eintri sgeld in voller Höhe ersta et. Die 
ausgeliehene Ausrüstung (Gurt, Helm usw.), die nur durch den Betreiber angelegt werden darf, muss nach Anweisung der Sicherheitseinweisung benutzt werden. Sie ist nicht auf andere übertragbar 
und darf während der Begehung des Kle erparks nicht abgelegt werden. Die Sicherheitsausrüstungen werden vom Personal angelegt bzw. auf korrekten Sitz geprü . Eigenmäch ges Ändern der 
Ausrüstung ist streng verboten, Öffnen und Ablegen ist nur zum beenden des Kle erns erlaubt. Die Weitergabe der Ausrüstung ist nicht möglich. Das Verlassen des Kle erwaldes mit Ausrüstung ist 
nicht sta ha . 
Vom Besteigen der Aufs egsleiter über das Kle ern selbst und bis zum Absteigen vom Kle erparcours, muss der Kle erer immer gesichert sein. Ein Sicherungskarabiner muss immer im Sicherungs-
seil eingehängt sein, niemals dürfen beide Sicherungskarabiner gleichzei g ausgehängt sein. 
Jedes Element zwischen den Pla ormen darf nur von einem Kle erer gleichzei g begangen werden. Je Pla orm dürfen sich maximal 3 Personen gleichzei g au alten. Seilbahnen dürfen erst dann 
benutzt werden, wenn der Vorgänger die Ankun spla orm verlassen bzw. sich am Boden ausgehängt hat. 
Sämtliche Anweisungen und Entscheidungen des Betreibers sind bindend. Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen des Betreibers können die betreffenden Teilnehmer vom 
Besuch des Kle erparks ausgeschlossen werden ohne Anspruch auf die Rückersta ung des Eintri sgeldes. Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen des Betreibers übernimmt 
der Betreiber keine Ha ung für die damit verbundenen Schäden. 
6. Zahlungsbedingungen: 
Vor Benutzung des Kle erwaldes ist das Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Es gelten die Eintri spreise auf der Website bzw. des jeweils gül gen Flyers. Grundsätzlich kann immer nur ein 
Raba  gewährt werden, eine Kombina on mehrerer Raba e ist nicht möglich. Raba e für Studenten, Schüler und Auszubildende ab dem 18. Lebensjahr werden mit Nachweis bis zum Alter von 25 
Jahren begrenzt. 
Schulklassen im Sinne unserer Preisliste, sind Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Ganztagesschulen und Gymnasien. Berufsschulen, Berufsfachschulen etc. fallen nicht unter den Schulklassenta-
rif. Hierfür stehen unsere Gruppentarife zur Verfügung. Die Bezahlung der Eintri spreise ist bar zu leisten. 
Gesta et der Betreiber die Zahlung der Eintri spreise per Rechnung, wird dem Rechnungsbetrag eine Aufwandspauschale i.H.v. EUR 15,00 zzgl. Gesetzl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) aufgeschlagen. 
Für begleitende Personen, die nicht Kle ern, ist der Eintri  frei. 
Die Nutzungsdauer ist 2,5 Std. nach Sicherheitseinweisung. 
Bei unsachgemäßer Behandlung der Ausrüstung (z.B. mutwillige Verschmutzung / Beschädigung) behält sich der Betreiber vor, die Kosten der Reinigung / Reparaturen dem Verursacher bzw. dessen 
Sorgeberech gten / Aufsichtsverpflichteten in Rechnung zu stellen. 
7. Schri liche Reservierung von Gruppen: 
Reservierungen von Gruppen ab 10 Kle erern müssen ausschließlich in schri licher Form über das Online-Buchungsformular oder per Mail bei dem Betreiber eingehen und von diesen schri lich 
bestä gt werden. Reservierungen bzw. Anfragen die mündlich / fernmündlich an die Mitarbeiter des Betreibers gestellt werden, sind rein informa v und unverbindlich. Nimmt ein Mitarbeiter des 
Betreibers eine Reservierung mündlich / fernmündlich an und vermerkt den Termin im Planer, gilt dies NICHT als verbindliche Reservierung. Die schri liche Reservierung muss zwingend nachgereicht 
werden. Erfolgt dies nicht, ist der Betreiber berech gt ohne Schadenersatz den unverbindlichen Reservierungstermin zu annullieren. Der Betreiber muss den Reservierer von der Streichung des 
Termins NICHT in Kenntnis setzen. 
8.Rücktri  / Stornoregelungen / Stornokosten: 
Der Besucher / Kle erer kann von seiner Anmeldung / Reservierung ganz oder teilweise zurücktreten. Die Rücktri serklärung muß bei einer Gruppenstärke ab 10 Kle erern schri lich erfolgen. 
Der Betreiber kann Schadensersatz für getroffene Vorbereitungen, Aufwendungen, Personalkosten, abgesagten anderen Kle ergruppen (weil Kapazitätsgrenze des Kle erwaldes erreicht war) zu 
diesem Termin bzw. des angemeldeten Kle erzeitraumes verlangen. 
Maßgeblich für die Bemessung des Ersatzanspruches ist das Zugangsdatum der schri lichen Absage bei dem Betreiber. 
Der Schadensersatzanspruch regelt sich wie folgt: 
Bis 24 Std. vor angemeldetem Kle ertermin liegt der Nachweis eines entstandenen Schadens bei dem Betreiber, der entstandene Schadensersatz kann in der entsprechenden Höhe gefordert wer-
den. 
Ab 24 Std. bis zum angemeldeten Kle ertermin kann der Betreiber den Kle erpreis verlangen, der gemäß der aktuellen Preisliste und der angemeldeten Personenzahl zu entrichten gewesen wäre. 
Bei Rücktri  am Veranstaltungstag, Nichtantri , Nichterscheinen sind ebenfalls 100% des Kle erpreises gemäß der aktuellen Preisliste und der angemeldeten Personenzahl fällig. Angemeldete 
Besucher haben bis zum Veranstaltungsbeginn das Recht, ihre Anmeldung durch eine Ersatzperson wahrnehmen zu lassen. In diesem Fall tri  die Ersatzperson in die Rechte und Pflichten des Vertra-
ges ein. 
Reduziert sich die angemeldete Kle eranzahl auf unter 10 Kle erer und hat der Besucher dies bis 24 Std. vor Kle ertermin dem Betreiber schri lich mitgeteilt, so kann der Betreiber ohne Schadens-
ersatzpflicht den Kle ertermin absagen, es sei denn der Besucher leistet den Kle erpreis, welcher für mindestens 10 der angemeldeten Kle erer gemäß der aktuellen Preisliste zu zahlen gewesen 
wäre. 
9. Eigenverantwortung: 
Der Kle erwald wird regelmäßig gewartet. Die Benutzung des Kle erwaldes einschließlich aller Einrichtungen ist jedoch mit Risiken verbunden und erfolgt auf eigenes Risiko und Gefahr, unbescha-
det der Verpflichtungen des Betreibers, die Einrichtung in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 
 
Allen Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen diese Anweisungen kann der Besucher umgehend des Kle erwaldes verwiesen werden. Eine Rückersta ung des 
bezahlten Eintri spreises erfolgt in diesem Fall nicht. Es dürfen beim Begehen des Kle erparks keine Gegenstände mitgeführt werden, die eine Gefahr für den Teilnehmer selbst oder z. B. durch 
Herunterfallen für andere darstellen (Taschen, Rucksäcke, Schmuck, Uhren, Mobiltelefone, Kameras etc.). Lange Haare sind in geeigneter Weise kurz zu binden (Haargummi, Haarnetz etc.), um ein 
Verklemmen an den Elementen, Seilen, Übungen und am Rollenkarabiner zu verhindern. Im Park dürfen nur die angelegten bzw. ausgewiesenen Wege benutzt werden. Die durch Seile / Geländer 
abgegrenzten Zonen der Seilbahnen dürfen nicht betreten werden. Im Park besteht absolutes Rauchverbot! 
 
10. Sons ges: 
Gäste die gegen die Allgemeinen Geschä sbedingungen verstoßen, können vom Kle ern ausgeschlossen werden. Die Rückersta ung des Eintri spreises ist ausgeschlossen. 
Das Fer gen von Foto, -Film oder Webcam Aufnahmen zu gewerblichen Zwecken, ohne vorherige schri liche Zus mmung des Betreibers, ist in der gesamten Anlage des Kle erwaldes verboten. 
Etwaige Schadensersatzansprüche im Falle der Missachtung behält sich der Betreiber vor. 
Kle erhelme werden auf Verlangen ausgehändigt sind, jedoch keine Pflicht. Für Verletzungen / Schäden die durch Verzicht des Helmes entstehen, übernehmen wir keine Ha ung. 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, in der gesamten Anlage des Kle erwaldes Foto, -Film und Webcam- Aufnahmen zu Informa ons -oder Werbezwecken vorzunehmen. Sollte ein Teilnehmer 
hiermit nicht einverstanden sein, hat er dies dem Betreiber / Personal vor Nutzung des Kle erwaldes mitzuteilen. 
11. Schließung des Kle erwaldes: 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Betrieb der komple en Anlage oder Teilen der Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen (Feuer, Sturm, Gewi er, Regen etc.) einzustellen. Es erfolgt in 
diesem Fall keine Ersta ung des Eintri spreises. Beendet der Gast den Besuch des Kle erparks frühzei g auf eigenen Wunsch, besteht kein Anspruch auf anteilige oder komple e Rückersta ung 
des Eintri spreises. 
12. Salvatorische Klausel: 
Sollten einzelne Bes mmungen dieser Allgemeinen Bes mmungen unwirksam oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bes mmungen dieser AGB nicht berührt. 
 
Diese Allgemeinen Geschä sbedingungen gelten ab dem 01.02.2024 




